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In dem Rechtsstreit 

EG 

Verkündet ain: 
16.2.2010 
L~ Justizhauptsekretärin 
als Urkundsbeamtln/ter der 
Geschäftsstelle 

.. , 

:: ,I:, . 

- Kläger und Berufun,gsbeklagter:.-:·' 
... 

. ~" 

!, 

. .. ProzessbevollmächtigteIr: 
.... ,",'. 

.\ . 

und 

~ BE3klagte und Berufungsklägerin -

, Rechtsanwälte JBB Rechtsanwälte, 
Jaschin·ski Biere Brexl Chrlstinenstraße 18/19, 10119 Berlin .. 
(1017/09 tof/kir) 

hat d~s Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg, 7. Zivilsenat, durch 
den Senat 

Dr. ~ Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht 
Milli, Richter am Oberlandesgericht 
D~, W., Richter am Otierlandesgericht 

nach der am 16.2.2'010 geschlossenen mündlichen Verhandlung für Recht erkannt: 
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Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Gescht:lftsnummer 325 0 

85/09, vom 31.7.2009 abgeElndert. 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der KIElger trt:\gt die Kosten des Rechtsstreits. 

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages 

vorlElufig vo "streckba r. 

Gründe: 

1. Mit ihrer Berufung wendet sich die Beklagte gegen ein Urteil des Landgerichts, mit dem Ihr ~.~rboten 

worden ist, ein Urteil des Amtsgerichts Kas'sel vom 4.9.2008 auf einer von ihr gehosteten Internetseite 

ungeschwärzt zu verbreiten. Der hiesige' Kläger, ein Rechtsanwalt, war auch Kläger jener Klage, die 

mit dem veröffentlichten Urteil abgewiesen worden war. Im Einzelnen kann hierzu auf den Tatbestand 

des angefochtenen Urteils verwiesen werden. 

Dem Rechtsstreit vorausgegangen' war ein.Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, den das 

Landgericht zurückgewiesen hatte, dem das Hanseatische Oberlandesgericht autdie Beschwerde des 

Klägers jedoch stattgegeben hatte (Beiakte 7 W 144/08): 
. ·I·.·~\ '.:'" 

Die Pa~eien streiten ·über. die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung sowie darüber, ob eine Haftung 

. ". der Beklagten als Webhosting-AnbietE;lrin in Betracht kommt. .::C". 

Die Beklagte beantragt Abänderung des erstinstan,zlichen Urteils und Abweisudg der Klqge. Der Klä-. - .... 
ger beantragt Zurückweisung der Berufung. 

Im Einzelnen ist auf den Inhalt der in der Akte befindl,ichen Schriftsätze verwiesen. 

2. Die forlil- und fristgemäßein'gelegte' Ber~f~ng ist,.begrOndet. Der Kläge.'r ihcit keinef1;I,\~sprl,lch auf 

Unterlassung t;ler, Veröffentlichung des seinen Name~ .al!sweisenden Urteii~deS'Amtsgericht~ Kassel, 

da diese ihn ~icht rechtswidrig' in'seinem Persönlichk~itsrecht verletzt (§§ 823 Abs.1, 1004 analog 

BGB LV.m. Artt.1 ,2 Abs.1 GG). Es kann daher dahin stehen, ?b und' unter welchen, Voraussetzungen 

die Beklagte als Host-Provider für den Inhalt der von ihr gehosteten Seiten haftet. . 
'. .' ' • .> -cl" , • " j;"J.".~ J',::. 

Bei der Veröffentlichung des - zutre1!.eM wiedergegeben,en - Urteils handelte es sich umdieOffenle-

gung eines Vorgangs aus der SoziafspMre des Klägers, mit der keine Daten Ober sein 'Privatleben 
. . " .. 

preisgegeben werden, Bekannt gemacht wurde damit, dass der Klager·.einen. Pr,?zess in eigener Sa

che verliJren hatte, weil das erkennende"Gericht keine AnspruchsgrUndlag~ fOr den geltend gemach

ten Anspruch erkennen ·konnte. Die damit verbundene Ansehensminderung muss der Kläger hin-
. . . 

nehmen, weil er nicht nur aufgrund der von Ihm begangenen, für einen Rechtsanwalt ungewöhnlichen 

Straftaten, sondern auch wegen seiner Aktivitäten als Rechtsanwalt oftmals u.a. auch deshalb in der 

öffentlichen Diskussion stand, weil er vielfach gegen tatsächliche oder vermeintliche Verletzer von 

Urheber~, Patent- oder .Marken rechten im Internet vorging, von denen er hohe Abmahngebühren for

derte', 

Auf 'Grund des nunmehr in der Hauptsache vorliegenden Anlagenmaterials sowie des unstreitigen 

Vortrags Ober die Aktivitäten des Klägers ist. davo~ auszugehen, dass der Kläger bei Veröffentlichung 

des fOr ihn nachteiligen Urteils des Amtsgerichts Kassel am 26.9.2008 bereits Gegenstand vielfacher 
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Veröffentlichungen war, die seine Berufsausübung betrafen, und dass er selbst zuvor in Internetveröf~ 

fentfichungen an einer Diskussion hierüber teilgenommen hatte. 

Am 19.9.2008 wurde der Kläger vom Landgericht Berlin zu einer Gesamtstrafe von 14 Monaten verur~ 

teilt wegen verschiedener Delikte, die er in Ausübung seines Berufs als Rechtsanwalt begangen hatte . 

. Hierüber wurde im September 2008 in den Medien berichtet, so insbesondere iri .elnem Artikel In . 

WELT~ONLINE vom 19.9.2008 (Bi) und einem Artikel vom 18.9.2008 In SUEDDEUTSCHE.DE (An!. B 

3). Gegenstand öffentlicher Berichterstattung war in der Folge auch die Zurückvyeisung der Revision 

durch das Kammergericht am 2.2.2009. Ferner war bereits im Jahr 2007 über die vorausgegangenen 

erstlnstanzlichen Verurteilungen durch das Amtsgericht Tiergarten sowie durch das ~andgericht MQn~ 

ehen I. (vgJ. Anlagen B 3) berichtet worden. . 

Gegenstand der Berichterstattung war ferner die Tätigkeit des Klägers im Bereich des Urheberrechts~ 

und Markenrechtsschutzes, wobei er als "Abmahnanwalt" bekannt wurde, der von seinen Gegnern 

Untertassungserklärungen verlangte und diesen hohe Abmahngebühren in Rechnung stellte. Zu die

sen Vorgängen hat der Kläger auch selbst wiederholt·öffentlich Stellung genommen. 

Nachdem der Kläger selbst durch sein ·Verhalten seine berufliche Tätigkeit· in die Öffentlichkeit getra

gen hat, muss er es hinnehmen, wenn Beiträge veröffentlicht werden, aus denen sich .."wIe bei dem 

hier infrage stehenden Ufteil- weitere Aspekte hierzu ergeben .. Dies gebietet die Abwägung zwischen 

dem geschützten PersönlIchkeitsrecht des Klägers und dem Informationsiryteresse. der öffe,ntlichkeit. 

Das Urteil des Amtsgerichts Kassel zeigt auf, dass der Kläger einen früh:E?reh p;9~e~Sgegner mit einer 

weiteren Klage überzogen hat, obgleich eine Rechtsgrundlage hierfür nicht existierte. Damit liefert es 

einen Beitrag zu der öffentlichen Diskussion Ob~r seine berufliche T~tigke'tt und' genießt daher den 

Schutz des Art. 5 Abs.1 GG. .. 

. , ~ .: .;:} . 
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Die Kostenentscneidung folgt aus·§ 91 ZPO, die Entscheidung Ober die Vorläufige Vollstreckbarkeit 

ergibt sich aus § 709 ZPO. 

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision liegen nicht vor (§543 Abs.2 ZPO).· 
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